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1 Deutsche Gerichte als Human Rights Watchdog?

Können deutsche Gerichte die Funktion eines Human Rights Watchdog 
übernehmen?1 Während früher Menschenrechtsklagen gegen transnational tätige 
Gesellschaften insbesondere vor Gerichten anderer Staaten anhängig gemacht 
wurden,2 ist in Deutschland inzwischen das erste Verfahren dieser Art gegen den 
Textilhersteller Kik bei dem Landgericht Dortmund anhängig.3 Gegenstand des 
Pilotverfahrens ist eine Klage von Opfern und Hinterbliebenen, die bei einem Brand 
in einer Textilfabrik in Pakistan geschädigt wurden. Die Betreibergesellschaft pro-
duzierte 70 % ihrer Waren für Kik. Die Kläger begehren nun Schmerzensgeld von 
der deutschen Kik-Muttergesellschaft, da sie ihre Sorgfaltspflichten gegenüber den 
Mitarbeitern des pakistanischen Zulieferbetriebs verletzt habe. Nach Darstellung 
der Kläger habe es gravierende Sicherheitsmängel in der Fabrik gegeben.

Infolge dieser Entwicklung ist auch die deutsche Politik tätig geworden.4 Mit 
dem „Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ beabsichtigt die 
Bundesregierung,5 die vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedeten „Leitprinzi-
pien für Wirtschaft und Menschenrechte“ (die sog. Ruggie-Principles6) umzuset-
zen. Die Frage nach der zivilrechtlichen Verantwortung deutscher Unternehmen für 
Menschenrechtsverletzungen im Ausland rückt also zunehmend in den Blick der 
Öffentlichkeit, aber auch der Gerichte und der politischen Entscheidungsträger. Im 
Mittelpunkt der folgenden Ausführungen soll die Frage stehen, ob deutsche Mutter-
gesellschaften für Menschenrechtsverletzungen durch Tochtergesellschaften oder 
selbständige Zulieferer auf Schadensersatz nach deutschem Zivilrecht haften.7

3 LG Dortmund – 7 O 95/15; Wagner (2016), S. 719; siehe dazu Saage-Maaß und Klinger, 
in diesem Band sowie Kaleck und Saage-Maaß (2016), S.  99  ff.; siehe auch http://www.
lto.de/recht/nachrichten/n/klage-opfer-brand-textilfabrik-schadensersatz-kik-deutschland/. 
zum aktuellen Stand http://www.lg-dortmund.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/
PM-KiK_docx.pdf. Zugegriffen: 1. Februar 2017; siehe auch die Website des European 
Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). https://www.ecchr.eu/de/unsere-
themen/wirtschaft-und-menschenrechte/arbeitsbedingungen-in-suedasien/pakistan-kik.html.

2 Vgl. unter Abschn. 1.2.

4 „Der Fall zeigt die Notwendigkeit, dass Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sich ihrer 
Verantwortung in den Produktionsländern stellen müssen, damit solche Katastrophen nicht 
mehr vorkommen“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesentwicklungs-
ministerium, Hans-Joachim Fuchtel (CDU), http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/klage- 
opfer-brand-textilfabrik-schadensersatz-kik-deutschland/; vgl.  auch zur aktuellen politi-
schen Diskussion die Berichterstattung bei Spiegel Online. http://www.spiegel.de/politik/ 
deutschland/wirtschaft-und-menschenrechte-zu-hause-hui-im-ausland-pfui-a-1115045.html.
5 Nationaler Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“, der 2016 durch das Bundeskabi-
nett verabschiedet werden soll.
6 UN-Menschenrechtsrat, Resolution 17/4 v. 16.06.2011. Vgl. zu der Historie Mares (2012), 
S. 1 ff.; vgl. auch ECCHR et al (2014), S. 5.
7 ECCHR et al (2014); Germanwatch und Misereor (2014); vgl. auch den Nationalen Aktions-
plan „Wirtschaft und Menschenrechte“ von Auswärtigem Amt und Bundesministerium der 

1 Begriff nach Coester-Waltjen (2014), S. 27–28.

http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/klage-opfer-brand-textilfabrik-schadensersatz-kik-deutschland/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/klage-opfer-brand-textilfabrik-schadensersatz-kik-deutschland/
http://www.lg-dortmund.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/PM-KiK_docx.pdf
http://www.lg-dortmund.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/PM-KiK_docx.pdf
https://www.ecchr.eu/de/unsere-themen/wirtschaft-und-menschenrechte/arbeitsbedingungen-in-suedasien/pakistan-kik.html
https://www.ecchr.eu/de/unsere-themen/wirtschaft-und-menschenrechte/arbeitsbedingungen-in-suedasien/pakistan-kik.html
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/klage-opfer-brand-textilfabrik-schadensersatz-kik-deutschland/;
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/klage-opfer-brand-textilfabrik-schadensersatz-kik-deutschland/;
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wirtschaft-und-menschenrechte-zu-hause-hui-im-ausland-pfui-a-1115045.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wirtschaft-und-menschenrechte-zu-hause-hui-im-ausland-pfui-a-1115045.html
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1.1 Menschenrechtsbindung von Unternehmen

In diesem Zusammenhang ist zunächst auf das Problem der Menschenrechtsbin-
dung von Unternehmen einzugehen. Menschenrechte wenden sich grundsätzlich 
an Träger öffentlicher Gewalt und nicht an Private, wie etwa Unternehmen: Der 
Staat ist menschenrechtsverpflichtet – der Bürger samt seiner unternehmeri-
schen Tätigkeit menschenrechtsberechtigt. Vor dem Hintergrund dieser konven-
tionellen Menschenrechtsdeutung erscheint die Fragestellung, wie Grundrechte 
gegenüber privaten Unternehmen gestärkt werden könnten, falsch gewählt. 
Andererseits stellt sich die Frage, ob das traditionelle Menschenrechtsverständ-
nis noch zeitgemäß ist. Es bedarf vielmehr einer funktionalen Betrachtung, die 
als Geltungsgrund der Menschenrechte jedwedes ressourcenbedingte struktu-
relle Machtgefälle zwischen dem Rechtsträger und dem Rechtsverpflichteten 
ausreichen lässt.

Die besondere Macht internationaler Konzerne kann am Beispiel von Shell ver-
anschaulicht werden: Der Umsatz des Unternehmens lag im Jahr 2008 über dem 
BIP Norwegens, einem „reichen“ Industriestaat.8 Er betrug sogar das Dreifache des 
nigerianischen Staates9; letzteres ist vor dem Hintergrund des starken Engagements 
von Shell in Nigeria besonders beachtlich, wie der Kiobel-Fall vor dem US Supreme 
Court belegt.10 Dieser ökonomischen Realität müssen die Menschenrechte Rech-
nung tragen, um das Individuum umfassend zu schützen.

Indes ist es bislang kaum möglich, inländische Unternehmen in ihrer Funktion 
als Endauftraggeber oder Konzernobergesellschaft des schädigenden Auslands-
unternehmens juristisch zur Verantwortung zu ziehen.11 Dies mag verwundern, da 
inländische Unternehmen die Menschenrechte häufig nicht nur anerkennen, sondern 
sogar ausdrücklich mit ihrer Achtung werben.12 Hier setzt die zivilrechtliche Fra-
gestellung an: Können Menschenrechte als Grundlage bzw. Katalysator für eine 
zivilrechtliche Haftung von Unternehmen dienen? Mit der Fragestellung haben sich 
bisher nur wenige Wissenschaftler in Deutschland befasst; aus zahlreichen neueren 
Publikationen ergibt sich jedoch die Erkenntnis, dass dem Terrain zukünftig große 
Bedeutung zugemessen wird.13

8 Website der Bundeszentrale für politische Bildung. www.bpb.de/system/files/pdf/EMKHNJ.pdf.
9 Zahlen nach van Dam (2011), S. 222.
10 Vgl. dazu unter Abschn. 1.2.
11 ECCHR et al (2014), S. 13.
12 Z. B. Code of Conduct für Geschäftspartner der Ritter Sport GmbH & Co. KG, https://
www.ritter-sport.de/export/sites/default/de/familienunternehmen/nachhaltigkeit/Ritter_
Sport_Lieferanten_Code_of_Conduct.pdf.
13 Wagner (2016), S. 717 ff.; Weller et al (2016); Thomale (2014); Stürner (2015).

Justiz. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/Wirtschaft-und- 
Menschenrechte/NAPWiMr_node.html.

http://www.bpb.de/system/files/pdf/EMKHNJ.pdf
https://www.ritter-sport.de/export/sites/default/de/familienunternehmen/nachhaltigkeit/Ritter_Sport_Lieferanten_Code_of_Conduct.pdf
https://www.ritter-sport.de/export/sites/default/de/familienunternehmen/nachhaltigkeit/Ritter_Sport_Lieferanten_Code_of_Conduct.pdf
https://www.ritter-sport.de/export/sites/default/de/familienunternehmen/nachhaltigkeit/Ritter_Sport_Lieferanten_Code_of_Conduct.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/Wirtschaft-und-Menschenrechte/NAPWiMr_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/Wirtschaft-und-Menschenrechte/NAPWiMr_node.html
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1.2 Rechtsvergleichendes Anschauungsmaterial – UK 
und Frankreich

Rechtsvergleichendes Anschauungsmaterial liefert die Rechtsentwicklung in den 
USA, aber insbesondere auch in dem UK und in Frankreich. Die sog. Human Rights 
Litigation hat eine lange Geschichte in den USA;14 ihren vorläufigen End- und 
Höhepunkt fand diese Entwicklung in der auch in Deutschland rezipierten Kiobel-
Entscheidung, mit der der US Supreme Court der Praxis der Human Rights Liti-
gation vor US-Bundesgerichten enge territoriale Grenzen setzte.15 In jüngerer Zeit 
entfaltet die Human Rights Litigation eine besondere Dynamik in Europa, so vor 
allem in dem UK durch die Entscheidung des Court of Appeal in Chandler v Cape16 
oder in den Niederlanden.17

Einen progressiveren Ansatz hat der französische Gesetzgeber gewählt. Eine 
neue Regelung im Code de Commerce geht von der besonderen Verantwortung 
französischer Gesellschaften für die Einhaltung der Menschenrechte aus, da elf 
der fünfzig größten europäischen Gesellschaften aus Frankreich kommen.18 Vor 
diesem Hintergrund hat die französische Nationalversammlung in dem neuen 
Art. L. 225-102-4 Code de Commerce eine entsprechende Unternehmensorganisa-
tionspflicht verankert. Verletzt die Gesellschaft diese Unternehmensorganisations-
pflicht, ist daran eine deliktische Schadensersatzpflicht geknüpft,19 vgl. dazu Art. L. 
25-102-5 Code de Commerce.20

14 Dazu Reimann, in diesem Band. Vgl. auch Caron und Buxbaum (2010), S. 514; Van Calster 
(2014); Thomale (2016), The forgotten discipline of Private International Law: Lessons from 
Kiobel v. Royal Dutch Petroleum. Part 1 and 2; vgl. zur Prozessführung in State Courts nach 
Clark (2014).
15 Vgl. auch Wagner (2016), S. 731; „Rücknahme des amerikanischen Jurisdiktionsanspruchs 
zugunsten Europas“.
16 Chandler v. Cape [2012] EWCA (Civ) 525; Thompson v The Renwick Group Plc [2014] 
P.I.Q.R. P18; vgl. auch Wagner (2016), S. 769 f. Dazu Wohltmann, in diesem Band.
17 Akpan v. Royal Dutch Shell PLC, Arrondissementsrechtbank Den Haag, Jan. 30, 2013, 
Case No. C/09/337050/HA ZA 09–1580 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854); vgl.  dazu 
Jägers et al (2014).
18 Proposition de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre, Assemblée Nationale, No. 2578 v. 11.2.2015, S. 10; vgl. auch Thomale 
(2015), S. 641 f.
19 Zum Ganzen s. den Rapport von Dominique Potier, Assemblée Nationale, No. 2628  v. 
11.3.2015. Die jüngst verabschiedete „Loi Macron“, vgl. den Gesetzesentwurf: Emmanuel 
Macron, Assemblée Nationale, No. 2447 v. 11.12.2014, sieht in Art. 55 ff. nur punktuelle 
Erleichterungen für Gesellschaften vor und lässt CSR sowie die Gesellschaftsstrafbarkeit 
unberührt; vgl. zudem Weller et al (2016), S. 417 f.
20 Art. 225-102-5 Code de Commerce: « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 
du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent 
code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution 
de ces obligations aurait permis d’éviter. ». http://www.senat.fr/leg/ppl16-159.html.

http://www.senat.fr/leg/ppl16-159.html
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23 „Nichtfinanzielle Erklärung
Große Unternehmen, die Unternehmen von öffentlichem Interesse sind und am Bilanz-

stichtag das Kriterium erfüllen, im Durchschnitt des Geschäftsjahres mehr als 500 Mitarbeiter 
zu beschäftigen, nehmen in den Lagebericht eine nichtfinanzielle Erklärung auf, die diejeni-
gen Angaben enthält, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnis-
ses, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen seiner Tätigkeit erforderlich sind 
und sich mindestens auf Umwelt-, Sozial-, und Arbeitnehmerbelange, auf die Achtung der 
Menschenrechte und auf die Bekämpfung von Korruption und Bestechung beziehen […]“
24 United Nations (2011), Guiding Principles on Business and Human Rights. Diese bauen auf 
der Arbeit von Prof. John G. Ruggie (Harvard Kennedy School) auf, der im Jahr 2008 vom 
UN-Menschenrechtsrat zum Sonderbeauftragten ernannt worden war, um einen entsprechen-
den Text zu entwerfen. Vgl. Human Rights Council, Resolution 8/7 v. 18. Juni 2008 und 
Resolution 17/4 v. 16. Juni 2011.
25 OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises. http://www.
oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecddeclarationoninternationalinvestmentandmultinatio-
nalenterprises.htm. Zugegriffen: 1. Februar 2017; vgl. dazu im Hinblick auf menschenrecht-
liche Pflichten von multinationalen Unternehmen Krajewski et al (2016).
26 Vgl. dazu unter Abschn. 2.1.2.

21 KOM (2011) 681 endg., S. 7: CSR sei die „die Verantwortung von Unternehmen für ihre 
Auswirkungen auf die Gesellschaft“.
22 RL 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2014 zur Änderung 
der RL 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betref-
fender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen von Bedeutung für 
den Europäischen Wirtschaftsraum, ABl. EU L 330; vgl. dazu Eufinger (2015); Nietsch und 
Munerotto (2016); Roth-Mingram (2015).

Ferner hat auch der Europäische Gesetzgeber die Bedeutung von Corporate 
Social Responsibility21 erkannt und fördert sie mit der sog. CSR-Richtlinie. Mit 
der Richtlinie22 verfolgt die EU das Ziel, die Berichtspflichten von Gesellschaf-
ten über sog. nichtfinanzielle Ziele zu vereinheitlichen und damit den Übergang 
zu einer nachhaltigen globalen Wirtschaft zu bewältigen, „indem langfristige 
Rentabilität mit sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz verbunden wird“ 
(Erwägungsgrund 3). Art.  19a CSR-Richtlinie sieht vor, dass „große Unter-
nehmen, die von öffentlichem Interesse sind“ und durchschnittlich mehr als 
500 Mitarbeiter beschäftigen, „in den Lagebericht eine nichtfinanzielle Erklä-
rung“ aufnehmen müssen, inwiefern ein Konzept zur „Achtung der Menschen-
rechte“ besteht.23 Im deutschen Recht ist die Berichtspflicht in §  289b HGB 
umgesetzt worden.

Die internationalen und nationalen Entwicklungen zeigen in der Gesamtschau, 
dass sämtliche Rechtsordnungen anerkennen, dass sich transnational tätige Gesell-
schaften zunehmend ihrer sozialen Verantwortung stellen müssen. Aus den Men-
schenrechten oder auch den Ruggie-Principles24 bzw. den darauf beruhenden 
OECD-Leitsätzen25 lassen sich jedoch keine haftungsbegründenden zivilrechtlichen 
Tatbestände herleiten.26

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecddeclarationoninternationalinvestmentandmultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecddeclarationoninternationalinvestmentandmultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecddeclarationoninternationalinvestmentandmultinationalenterprises.htm
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Vor diesem Hintergrund versucht der Beitrag eine Systembildung der Ansprü-
che bei Menschenrechtsklagen (dazu unter Abschn. 2.). Die Ansprüche sind einer-
seits juristisch-funktional (Ausgleichs- und Verhaltenssteuerung) und anderseits 
faktisch-phänotypisch (Zulieferer- und Konzern-Konstellationen) zu unterteilen. 
Dieser Abschnitt bildet den Schwerpunkt des Beitrags. Anschließend setzt er sich 
noch mit dem Kollisionsrecht, also den Fragen des anwendbaren Rechts, ausein-
ander (dazu unter Abschn. 3.), sowie der internationalen Zuständigkeit deutscher 
Gerichte in Menschenrechtsklagen gegen in Deutschland domizilierende Mutter-
gesellschaften (dazu unter Abschn. 4.). Sodann widmet sich der Beitrag in einem 
rechtsvergleichenden Seitenblick dem englischen Case Law und dem reformierten 
französischen Code de Commerce (dazu unter Abschn. 5.). Er schließt mit einer 
Zusammenfassung in Thesen (dazu unter Abschn. 6.)

2 Versuch einer Systembildung der Ansprüche 
bei Menschenrechtsklagen – Juristisch-funktional 
und faktisch-phänotypisch

Zur Systematisierung etwaiger Haftungstatbestände soll eine Differenzierung in 
doppelter Hinsicht vorgenommen werden: einerseits in juristisch-funktionaler, 
andererseits in faktisch-phänotypischer Hinsicht.

Als Anspruchsgrundlagen sind mangels vertraglicher Beziehung zwischen 
Betroffenem und deutscher Muttergesellschaft grundsätzlich vor allem deliktische 
Schadensersatztatbestände27 in Betracht zu ziehen. Diesen kommt in juristisch-
funktionaler Hinsicht eine Ausgleichs- und/oder Verhaltenssteuerungsfunktion zu. 
In faktischer-phänotypischer Hinsicht ist für die Haftungsfragen zwischen zwei 
phänotypischen Konstellationen zu differenzieren: Rechtsverletzungen durch einen 
unabhängigen Zulieferer (Zulieferer-Konstellation, wie in dem angesprochenen 
Kik-Fall; vgl. dazu unter Abschn. 2.1.) oder durch eine ausländische Tochtergesell-
schaft (Konzern-Konstellation; vgl. dazu unter Abschn. 2.2.).28

2.1 Zulieferer-Konstellation

Schwierig erweist sich eine Begründung der Haftung der deutschen Muttergesell-
schaft für Menschenrechtsverletzungen durch rechtlich unabhängige Unternehmen, 
wie etwa Zulieferer in der Lieferkette; das gilt auch bei einer unterstellten Anwend-
barkeit deutschen Rechts.29

27 Vgl. Van Dam (2011), S. 221.
28 Vgl. Thomale und Hübner (2017).
29 Vgl. zu den kollisionsrechtlichen Fragen siehe unten Abschn. 3.
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2.1.1 Überwachungs- oder Organisationsverschulden?

Zunächst erscheint eine Inanspruchnahme aus § 831 BGB aus zwei Gründen zwei-
felhaft: Zum einen müsste der Zulieferer unter den Begriff des „Verrichtungsgehil-
fen“ gefasst werden können; zum anderen ist fraglich, wie mit der Möglichkeit des 
Entlastungsbeweises im Rahmen von § 831 BGB umzugehen wäre.30

Soweit es um die Qualifikation als Verrichtungsgehilfe geht, ist insbesondere das 
Kriterium der Weisungsabhängigkeit31 problematisch. Zwar kann die Weisungs-
abhängigkeit auch faktisch bestehen, doch fehlt sie regelmäßig bei selbständigen 
Unternehmern mit eigener Rechtspersönlichkeit,32 so etwa bei Zulieferer- oder auch 
Tochtergesellschaften. Einen ersten Ansatzpunkt für ein anderes Verständnis könnte 
die vermeintliche „wirtschaftliche Abhängigkeit“ des Zulieferers von der deutschen 
Konzernmuttergesellschaft bieten. Im Fall des Textildiscounters Kik soll der frag-
liche Zulieferer 70 % seiner Waren an Kik verkauft haben. Fraglich ist aber, ob sich 
ein solches Kriterium der „wirtschaftlichen Abhängigkeit“ trennscharf und damit 
rechtssicher entwickeln lässt. Im Einzelfall lassen sich an dieser Stelle schwierige 
Beweisfragen prognostizieren.

Im Hinblick auf die Möglichkeit, dass sich die Kik-Muttergesellschaft als 
Geschäftsherr mittels eines Entlastungsbeweises gem. §  831 Abs.  1  S.  2 BGB 
exkulpieren könnte, gilt Folgendes: Zwar stellt die Rechtsprechung recht strenge 
Anforderungen an die Sorgfalt bei der Auswahl und Überwachung des Gehilfen, 
aber sie erlaubt Großunternehmen gleichzeitig die vergleichsweise einfache Exkul-
pation über den sog. dezentralisierten Entlastungsbeweis.33

Die Rechtsprechung hat diese Haftungslücke ausgefüllt, indem sie die Anwen-
dung von § 831 BGB durch eine Haftung gem. § 823 BGB wegen Organisations-
verschuldens der Organe und verfassungsmäßigen Vertreter (§ 31) ersetzt.34 Danach 
liegt eine sorgfaltswidrige Delegation von Verkehrspflichten aus § 823 Abs. 1 BGB 
vor, falls (i) dem Auftraggeber die Unzuverlässigkeit des Auftragnehmers bekannt 
war oder bekannt sein musste oder (ii) der Auftraggeber den Auftragnehmer nicht 
hinreichend überwacht (Stichproben) hat.35

Unterstellt man beispielsweise im Kik-Fall die Anwendbarkeit deutschen Rechts, 
könnten von Kik durchgeführte Kontrollen vor Ort (Audits) relevant werden. 

31 Wagner (Bearbeiter) in: Säcker et al (2013), §  831 Rn.  16; Katzmeier (Bearbeiter) in: 
Dauner-Lieb und Langen W (Hrsg) (2016), § 831 Rn. 15 ff.
32 BGH NJW (1958), S. 222; Spindler (Bearbeiter) in: Bamberger und Roth (Hrsg) (2013) 
§ 831 BGB Rn. 11.
33 Grundlegend BGH NJW (1952), S.  418; Looschelders (2016), Rn.  1331; Medicus und 
Lorenz (2014), Rn. 1352.
34 Vgl. die sog. Baustoff-Entscheidung BGHZ 109, S. 297; Medicus und Petersen (2015), 
Rn. 199.
35 Vgl. Wagner (Bearbeiter) in: Säcker et al (2013), § 831 Rn. 17, Kötz und Wagner (2016), 
Rn. 282.

30 BGH NJW-RR (1998), S. 252.
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Das Landgericht Dortmund hätte zu prüfen, ob diese Kontrollen hinreichend häufig 
und gründlich erfolgten. Die Haftung aus Gründen des Organisationsverschuldens 
kann ein mögliches Einfallstor für eine Haftung der deutschen Muttergesellschaften 
sein. Eine solche Haftung würde zu einem Direktanspruch des Geschädigten gegen 
die deutsche Muttergesellschaft führen, dem nicht nur verhaltenssteuernde, sondern 
auch Ausgleichswirkung zukäme.

2.1.2 Menschenrechte als Schutzgesetze

Vereinzelt werden die Menschenrechte als Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB 
interpretiert.36 Für eine Einordnung als Schutzgesetz lässt sich ihre individuelle 
Schutzrichtung anführen.37 Gegen ihre zivilgerichtliche Justitiabilität spricht ihre 
Unbestimmtheit, auch wenn der EGMR große Konkretisierungsleistungen erbracht 
hat.38 Doch beziehen sich diese auf das Vertikalverhältnis zwischen Staat und 
Bürger i.S.v. Abwehrrechten und nicht eine etwaige horizontale Geltung zwischen 
zwei privaten Akteuren.39 In Parallele zu den Grundrechten ist daher eine Schutz-
gesetzqualität der Menschenrechte grundsätzlich zu verneinen.40

2.1.3 Deklarationshaftung wegen fehlerhafter CSR-Erklärung?

Von verschiedenen Seiten wird auch eine Deklarationshaftung der Geschäftslei-
ter der Muttergesellschaft wegen fehlerhafter „Nichtfinanzieller Erklärung“ i.S.d. 
CSR-Richtlinie erwogen.41 Diese Erklärung wird in die §§ 289 ff. HGB, also in die 
Bestimmungen zum Inhalt des Lageberichts und zur Veröffentlichung der Unter-
nehmenserklärung, integriert.42

Im Fall fehlerhafter Abgabe der Erklärung handelt das Leitungsorgan pflicht- und 
damit gesetzeswidrig.43 Jedoch folgt hieraus keine direkte Außenhaftung; lediglich 
kann ein Entlastungsbeschluss der Hauptversammlung fehlerhaft und nach § 243 
Abs. 1 AktG anfechtbar werden.44 Demnach wirkt diese Form der Haftung allenfalls 

36 Osieka (2014), S. 134 ff., S. 141 ff.; für Grundrechte wohl Staudinger/Hager, § 823 Rn. G 9.
37 Wagner (2016), S. 756.
38 Wagner (2016), S. 756.
39 Wagner (2016), S. 756; Weller et al (2016), S. 406.
40 Wagner (2016), S. 755; a.A. Osieka (2014), S. 134 ff., 141 ff.
41 Weller et al (2016), S. 410 ff.
42 Roth-Mingram (2015), S. 1342.
43 Roth-Mingram (2015), S. 1346.
44 Roth-Mingram (2015), S. 1344; vgl. zur Anfechtbarkeit von Entlastungsbeschlüssen bei 
Verletzung der Erklärungspflicht nach § 161 AktG: BGH, Urt. v. 16.02.2009 – II ZR 185/07, 
BGHZ 180, 9, Tz. 17 ff.
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mittelbar verhaltenssteuernd auf den Vorstand. Einen direkten Anspruch gegen 
die deutsche Muttergesellschaft, der Ausgleichswirkung entfalten würde, können 
außenstehende Dritte auch auf diesem Weg nicht erhalten.45

2.1.4 Corporate Reputation als „weiches“ Instrument 
der Verhaltenssteuerung

Dem „weichen“ Charakter46 der CSR-Richtlinie entspricht auch die sog. Corpo-
rate Reputation als Steuerungsinstrument zur Sicherung eines angemessenen 
Menschenrechtsschutzes. Gerade in den Menschenrechtsfällen können Medienbe-
richte über Negativereignisse wie Brände in den Fabriken der Zulieferer oder über 
schlechte Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern dem Ruf der jeweiligen Gesell-
schaft schaden.47 Dass die Gesellschaften solche Ereignisse als relevant erachten, 
belegen beispielhaft die Imagekampagnen von Wal-Mart in den USA48 oder Kik in 
Deutschland.49 Auch wenn die negativen Auswirkungen auf die deutschen Mutter-
gesellschaften – selbst in den Fällen der Börsennotierung – nicht immer eindeutig 
quantifizierbar sein dürften,50 erscheint augenfällig, dass die Sorge der Geschäfts-
leiter um die Corporate Reputation51 in dem menschenrechtlich relevanten Bereich 
eine erhebliche Steuerungswirkung entfalten kann. Aus Sicht der Geschäftsleiter 
besteht damit die Notwendigkeit einer sog. Reputational Governance.52 Sie müssen 
sicherstellen, dass in sensiblen Bereichen die Reputation ihrer Gesellschaft bzw. 
ihres Konzerns durch Menschenrechtsverletzungen von Zulieferern und/oder Toch-
tergesellschaften nicht geschädigt wird. Die Reputational Governance wirkt somit 
auch verhaltenssteuernd im Hinblick auf den Schutz der Menschenrechte in Zulie-
ferer- und Tochtergesellschaften; eine Ausgleichsfunktion zu Gunsten der Betroffe-
nen im Ausland kommt ihr aber nicht zu.

46 Spießhofer (2014), S. 1283.
47 Klöhn und Schmolke (2015), S. 692.
48 http://corporate.walmart.com/suppliers/minimum-requirements. Zugegriffen: 1. Februar 
2017; vgl. das Verfahren vor einem US-Gericht in der Sache Doe v. Wal-Mart Stores Inc. 
572 F.3d 677 (9th Cir. 2009); vgl. dazu Beckers (2017); Revak (2012).
49 http://www.kik-textilien.com/unternehmen/de/verantwortung. Zugegriffen: 1. Februar 2017.
50 Vgl. zur Messung von Reputationsschäden Klöhn und Schmolke (2015), S. 692; Karpoff 
und Lott (1993).
51 Klöhn und Schmolke (2015), S. 689 ff.; Seibt (2015).
52 Begriff nach Thomale und Hübner (2017); vgl.  auch den ähnlichen Begriff der Know-
ledge Governance im Bereich der Wissenszurechnung: Thomale (2015), S. 650; Weller et al 
(2016), S. 409.

45 Vgl. Weller et al (2016), S. 416 f.

http://corporate.walmart.com/suppliers/minimum-requirements
http://www.kik-textilien.com/unternehmen/de/verantwortung
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2.1.5 Zwischenergebnis

Eine mögliche Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB wegen Organisationsverschulden 
dient dem Ausgleich und der Verhaltenssteuerung; eine mögliche Deklarations-
haftung wirkt hingegen nur mittelbar zum Schutz der außenstehenden Dritten und 
damit rein verhaltenssteuernd. Gleiches gilt für die Corporate Reputation, deren 
Management in der Hand der Leitungsorgane der jeweiligen Gesellschaft liegt.

2.2 Konzern-Konstellationen

In den Konzernkonstellationen tritt neben den bereits diskutierten Haftungsgrundla-
gen noch die Haftung wegen Verletzung der sog. Compliance-Pflicht53 hinzu. Nach 
Auffassung von Weller/Kaller/Schulz verspricht die Begründung einer Haftung 
wegen der Verletzung der konzerndimensionalen Legalitätsdurchsetzungspflicht des 
Vorstands der Muttergesellschaft den größten Erfolg.54 Zwei Fragen stehen hierbei 
im Mittelpunkt: Erstreckt sich die Legalitätspflicht des Leitungsorgans über seine 
Gesellschaft hinaus und damit konzerndimensional auch auf die Sicherstellung der 
Rechtstreue in (ausländischen) Tochtergesellschaften (siehe unter Abschn. 2.2.1.)? 
Wem haftet das Leitungsorgan für die Verletzung seiner Compliance-Pflicht (siehe 
unter Abschn. 2.2.2)?

2.2.1 Konzerndimensionale Erstreckung der Legalitätspflicht?

Ansatzpunkte für eine konzerndimensionale Erstreckung der Legalitätspflicht 
sind in der Siemens/Neubürger-Entscheidung55 des Landgerichts München I zu 
finden. In diesem Verfahren hatte die Siemens AG ihren ehemaligen Finanzvor-
stand Heinz-Joachim Neubürger auf Schadensersatz auf Grundlage von § 93 Abs. 2 
AktG verklagt, da er seiner Sorgfaltspflicht in Form der Legalitäts- und Legalitäts-
kontrollpflicht56 nicht nachgekommen war. Darunter versteht man die Bindung der 
Geschäftsleiter bzw. Vorstände einer AG an Recht und Gesetz,57 also eine Selbstver-
ständlichkeit.58 Sie gilt nicht nur für das Verhalten der Vorstände selbst, sondern für 
das ganze Unternehmen.59 Ausdrücklich heißt es dazu in Ziff. 4.1.3 des Deutschen 

53 Zu Compliance siehe von Busekist und Dimsic, in diesem Band.
54 Weller et al (2016), S. 413 ff., die aber auch eine deliktisch fundierte Durchgriffshaftung 
diskutieren (S. 407 ff.); vgl. auch Harbarth (2015), S. 136 ff.
55 LG München I NZG (2014), NZG (2014), S. 345 ff.; vgl. dazu Fleischer (2014).
56 Vgl. Harbarth (2015); Schockenhoff (2016); Paefgen (2016).
57 Hopt (Bearbeiter) in: Hopt und Wiedemann (Hrsg) (2012), §  93 Rn.  98  ff.; Teichmann 
(2014), § 2 Rn. 186.
58 Goette (2011), S. 391.
59 Teichmann (2014), § 2 Rn. 186.
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60 Vgl. auch Cichy und Cziupka (2014).
61 LG München I NZG (2014), S. 348.
62 LG München I BeckRS (2014), 01998.
63 Weller et al (2016), S. 413.
64 Vgl. Weller et al (2016), S. 414 ff.
65 Vgl. Fleischer (2014), S. 326: „Dass all diese Kardinalspflichten auch eine konzernrecht-
liche Dimension haben, die im Siemens/Neubürger-Urteil überraschenderweise nicht zur 
Sprache kommt, kann hier nur angemerkt, aber nicht näher ausgeführt werden.“
66 Vgl. Fleischer (Bearbeiter) in: Fleischer und Goette (Hrsg) (2012), § 43, Rn. 340; Hölters 
(Bearbeiter) in: Hölters (Hrsg) (2014), § 93, Rn. 273; Spindler (Bearbeiter) in: Goette und 
Habersack (Hrsg) (2014), § 93, Rn. 323.

Corporate Governance Kodex (DCGK): „Der Vorstand hat für die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen 
und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin (Compliance).“

Während der Amtszeit von Heinz-Joachim Neubürger hatte der Siemens-Kon-
zern ein System „Schwarzer Kassen“ betrieben. Im Rahmen dieses Korruptions-
systems hatte eine nigerianische Siemens-Tochtergesellschaft mithilfe der Zahlung 
von Bestechungsgeldern öffentliche Aufträge erhalten.60 Den Vorstandsmitgliedern 
der Muttergesellschaft warf das Landgericht München I aufgrund dieses Sachver-
halts in seinem Urteil vor, dass sie pflichtwidrig die Einrichtung eines effizienten 
Compliance-Systems unterlassen und später die Wirksamkeit des eingerichteten 
„Systems“ nicht hinreichend kontrolliert hätten.61 Gegenstand des Schadensersatz-
anspruchs waren in diesem Fall aber nicht das mögliche Bußgeld, das gegen die 
Siemens AG verhängt wurde, sondern im Wesentlichen die erheblichen Kosten für 
die Aufklärung der Korruptionssachverhalte durch eine Anwaltskanzlei.62

Weller/Kaller/Schulz sehen Potenzial für eine Fortentwicklung der Entscheidung 
in Richtung einer „internationalen Konzernlegalitätshaftung“.63 Demnach wäre zu 
überlegen, ob eine konzerndimensionale64 Pflicht des Vorstands der Muttergesell-
schaft besteht, Rechtsverletzungen durch ausländische (!) Tochtergesellschaften zu 
vermeiden. Das Landgericht München I blieb eine nähere Begründung für die kon-
zerndimensionale Erstreckung schuldig.65 Das Urteil beweist, dass das Phänomen 
der konzerndimensionalen Erstreckung der Legalitätspflicht und seine dogmatische 
Fundierung weitere Forschung in diesem Bereich erforderlich machen.

2.2.2 Reine Binnenhaftung

Auch wenn die Reichweite der Erstreckung der Legalitätspflicht ungeklärt ist, birgt 
eine Haftung wegen der Verletzung von Compliance-Pflichten das Problem, dass die 
Mitglieder des Leitungsorgans im Fall der Verletzung ihrer Compliance-Pflicht nur 
gegenüber der Gesellschaft, nicht aber gegenüber außenstehenden Dritten haften; es 
handelt sich mithin um eine reine Binnenhaftung innerhalb der Korporation.66 Sie 
wirkt lediglich verhaltenssteuernd, indem die Mitglieder des Leitungsorgans zur 
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Einhaltung der Compliance-Pflichten angehalten werden. Die Compliance-Pflicht 
begründet aber damit keine Außenhaftung gegenüber Dritten.

Möglicherweise kann die Compliance-Pflicht jedoch ein Schutzgesetz i.S.v. 
§ 823 Abs. 2 BGB darstellen, aus dessen Verletzung ein Schadensersatzanspruch 
hergeleitet werden kann. Dazu müsste die Compliance-Pflicht drittschützend sein. 
Das ist allerdings zweifelhaft.67 Gegen eine drittschützende Wirkung spricht auf den 
ersten Blick, dass es nach der Rechtsprechung des BGH keine Garantenpflicht von 
Vorstandsmitgliedern gegenüber Dritten zur Verhinderung von Vermögensschäden 
gibt.68 Im Ergebnis führte daher eine Verletzung der konzerndimensionalen Lega-
litätspflicht nach derzeitigem Stand nur zu einer Binnenhaftung. Außenstehenden 
Dritten, wie z. B. Opfern von etwaigen Menschenrechtsverletzungen, stünden folg-
lich keine Ansprüche auf dieser Grundlage zu. Eine Ausgleichswirkung ließe sich 
daher über einen solchen Anspruch nicht erzielen.

Ein zentrales Problem für die Gewährleistung eines effektiven Menschenrechts-
schutzes durch die Compliance-Haftung der Leitungsorgane stellt sich schließlich 
auf der Rechtsfolgenseite. Der Gesellschaft muss aus der Sorgfaltspflichtverletzung 
ein Schaden entstehen. Dieser entstand der Siemens AG in dem Siemens/Neubür-
ger-Fall infolge der Sanktionierung durch staatliche Maßnahmen wie den Buß-
geldbescheid der Staatsanwaltschaft München I oder der US-amerikanischen Bör-
senaufsicht SEC. Ob eine solche Sanktionierung auch bei Menschenrechtsklagen 
funktioniert (wie in dem Kik-Fall), erscheint zumindest fraglich, da auf den ersten 
Blick nicht ersichtlich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Regulatoren gegen die 
deutsche Muttergesellschaft vorgehen sollten.

3 Fragen des anwendbaren Rechts

Der vorherige Abschnitt hat die Anwendbarkeit deutschen Sachrechts unterstellt. 
Im Folgenden soll kurz aufgezeigt werden, ob und falls ja wie deutsches Recht 
über das Kollisionsrecht zur Anwendung gelangen kann.69 Eine vertragsrechtliche 
Anknüpfung kann im Einzelfall nur zur Anwendung kommen, wenn vertragliche 
Beziehungen des Geschädigten zur Muttergesellschaft bestehen. Ein solches ver-
tragliches Verhältnis wird jedoch regelmäßig nicht bestehen. Scheidet eine vertrags-
rechtliche Anknüpfung aus, kommt i.d.R. bei Menschenrechtsverletzungen eine 
deliktsrechtliche Qualifikation mittels Art. 4 Rom II-VO in Betracht.70 Danach gilt 
für die deliktsrechtliche Anknüpfung grundsätzlich das sog. Tatortprinzip, wonach 

67 Harbarth (2015); Weller et al (2016), S. 417.
68 BGH NJW 2012, S. 3441; vgl. dazu Spindler (2001); Matusche-Beckmann (2001).
69 Siehe für eine ausführliche Darlegung der international-privatrechtlichen Fragen Thomale 
und Hübner (2017); Van Calster (2016), Ch. 8 on Private International Law, Corporate Social 
Responsibility and Extraterritoriality. Siehe auch Halfmeier, in diesem Band.
70 Die Rom II-VO ist als loi uniforme auch auf Drittstaatensachverhalte anwendbar, vgl. Art. 3 
Rom II-VO.
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71 Stürner (2015).
72 Vgl. zur Ausweichklausel Lehmann (Bearbeiter) in: Mansel und Hüßtege (Hrsg) (2015), 
Art. 4 Rn. 137 ff.
73 Vgl. aber zu einem alternativen Ansatz Thomale und Hübner (2017).
74 Begriff nach Stürner (2015).
75 Weller et al (2016), S. 395.
76 BGH IPRax (2001), S. 586, S. 587; Schulze (Bearbeiter) in: Mansel und Hüßtege (Hrsg) 
(2015), Art. 26 Rn. 14.
77 Schulze (Bearbeiter) in: Mansel und Hüßtege (Hrsg) (2015), Art. 26 Rn. 14; Looschelders 
(2001), S. 491.
78 Vgl. Junker (Bearbeiter) in: Säcker et al (Hrsg) (2015a), Bd 10, Art. 14 Rom II-VO Rn. 1 ff.
79 Vgl. Thomale und Hübner (2017).

das Recht desjenigen Staates Anwendung findet, in dem der Schaden eingetreten 
ist. Sowohl in den Konzern- als auch in den Zulieferer-Konstellationen ist daher 
ausländisches Recht anwendbar.

Michael Stürner hat kürzlich zwei Ansatzpunkte für eine Anwendbarkeit deut-
schen Rechts in die Diskussion eingebracht: die Ausweichklausel gem. Art.  4 
Abs. 3 Rom II-VO oder die Vorbehaltsklausel des ordre public gem. Art. 26 Rom 
II-VO.71 Die Ausweichklausel führt nicht zur Anwendung des Tatortrechts, wenn 
aus der Gesamtheit der Umstände ergibt, dass die unerlaubte Handlung eine offen-
sichtlich engere Verbindung zu einem anderen Staat aufweist.72 Die Formulierung 
soll vor allem nach Art. 4 Abs. 3 S. 2 Rom II-VO zu einer sog. vertragsakzesso-
rischen Anknüpfung führen.73 Dies bedeutet, bei Bestehen eines Vertrags soll die 
deliktische Haftung demselben Recht unterliegen wie eine vertragliche Haftung. 
Da in den CSR-Fällen ein Vertrag zwischen dem Geschädigten und der deutschen 
Muttergesellschaft aber regelmäßig nicht ersichtlich ist, scheidet eine akzessorische 
Anknüpfung auf diesem Wege aus.

Als weiteres „inländisches Korrekturmittel“74 kann ein ordre-public-Verstoß gem. 
Art. 26 Rom II-VO in Betracht kommen. Dies könnte zu der Nichtanwendung der 
ausländischen Sachnorm und möglicherweise zur Anwendung inländischen Rechts 
führen.75 Dazu muss das Ergebnis der Anwendung des ausländischen Rechts einen 
unerträglichen Widerspruch zu den deutschen Gerechtigkeitsvorstellungen darstel-
len.76 Konkretisiert werden die Gerechtigkeitsvorstellungen regelmäßig durch die 
im Inland geltenden Grundrechte, wie auch der autonome ordre public gemäß Art. 6 
EGBGB beweist, oder die Menschenrechte.77 Offenbart sich in dem konkreten Fall 
in dem ausländische Recht ein „zu niedriger“ Menschenrechtsstandard, so kann 
alternativ das Recht der lex fori, also inländisches Recht, zur Anwendung kommen.

Alternativ ist auch eine nachträgliche Rechtswahl gem. Art. 14 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) 
Rom II-VO78 denkbar. Dies setzt jedoch eine ausdrückliche Einigung der beiden 
Parteien über die Geltung deutschen Rechts voraus. Aus Sicht der Parteien könnte 
sich dies grundsätzlich als sinnvoll erweisen, wenn sie auf ein langwieriges Einholen 
von Gutachten zum ausländischen Recht verzichten möchten.79 Auch für das Gericht 
könnte es sich als vorteilhaft erweisen: „proving foreign law is time-consuming, 



26          

difficult, uncertain and expensive.“80 Soweit man die etwaigen Haftungstatbestände 
gesellschaftsrechtlich qualifiziert, ist das Gesellschaftsstatut der deutschen Kon-
zernmuttergesellschaft und damit deutsches Recht zur Anwendung berufen. Dies 
gilt nicht für den Fall der Durchgriffshaftung, da in diesen Fällen das Statut der aus-
ländischen Tochtergesellschaft Anwendung findet.81 Im Ergebnis bleibt jedoch fest-
zuhalten, dass es de lege lata sehr schwierig ist, zur Anwendung deutschen Rechts 
zu gelangen.82

4 Sind deutsche Gerichte international zuständig?

Anders als in den USA83 stellt die internationale Zuständigkeit kein Hindernis für 
Menschenrechtsklagen in Deutschland dar.84 Klagen gegen die deutsche Mutter-
gesellschaft können die Geschädigten einer im Ausland erlittenen Menschenrechts-
verletzung vor deutschen Gerichten erheben. Art. 4 Abs. 1 EuGVO i.V.m. Art. 63 
Abs. 1 EuGVO sehen den allgemeinen Gerichtsstand von Gesellschaften und juris-
tischen Personen alternativ am Ort des Satzungssitzes, am Ort der Hauptverwal-
tung (Verwaltungssitz) oder am Ort ihrer Hauptniederlassung vor.85 Dies bedeutet, 
dass, solange entweder der Verwaltungs- oder Satzungssitz des Unternehmens in 
Deutschland belegen ist, deutsche Gerichte international zuständig sind.86

5 Inspiration durch das ausländische Recht

Nach einer tour d’horizon durch das deutsche Kollisions- und Sachrecht wirft der 
Beitrag abschließend einen rechtsvergleichenden Seitenblick. Als Inspirations-
quelle könnte sich die Entscheidung des englischen Court of Appeal in der Sache 
Chandler v Cape87 erweisen. Darin bejahte das Gericht einen direkten Schadens-
ersatzanspruch des Mitarbeiters einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft 

80 Hartley (1996), S. 273.
81 Vgl. Kindler (Bearbeiter) in: Säcker et al (Hrsg) (2015b), Bd. 11, Int. GesR Rn. 611 f., 
614 ff.
82 Weller et al (2016), S. 392 ff.: „Die Berufung deutschen Rechts ist allerdings nicht unpro-
blematisch.“; ähnlich Van Dam (2011), S. 231.
83 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 569  U.S.  (2013); Daimler AG v. Bauman, 571  U.S. 
(2014).
84 Vgl. Weller et al (2016), S. 391. Dazu auch Stürner, in diesem Band.
85 Van Calster (2016), 8.3.1.1; Weller et al (2016), S. 392.
86 Vgl. weitergehend Thomale und Hübner (2017).
87 Chandler v. Cape [2012] EWCA (Civ) 525; vgl. dazu auch Weller et al (2016), S. 403 f.; 
Wagner (2016), S. 769 f. sowie Wohltmann, in diesem Band.
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88 Chandler v. Cape [2012] EWCA (Civ) 525.
89 Caparo Industries v Dickman [1990] UKHL 2.
90 Chandler v. Cape [2012] EWCA (Civ) 525.
91 Vgl. Sanger (2012); Petrin (2013).
92 Thompson v The Renwick Group Plc [2014] P.I.Q.R. P18.
93 Grusic (2015).
94 Thompson v The Renwick Group Plc [2014] P.I.Q.R. P18.
95 Thompson v The Renwick Group Plc [2014] P.I.Q.R. P18.
96 Vgl. bereits Nygh (2002).

gegen ihre Muttergesellschaft. Letztere hätte eigene Pflichten zum Schutz der Mit-
arbeiter der Tochtergesellschaft verletzt.88 Der Court of Appeal urteilte, dass eine 
deliktische Haftung der englischen Muttergesellschaft aufgrund der sog. assump-
tion of responsibility anzunehmen sei. Die Muttergesellschaft habe eine entspre-
chende Verantwortung auf Grundlage des sog. Caparo-Tests.89 Danach bestehe eine 
Sorgfaltspflicht immer dann, wenn die drei folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
Es müssten foreseeability und proximity between the parties gewährleistet, und die 
Auferlegung einer Sorgfaltspflicht muss fair, just and reasonable sein. Diese Vor-
aussetzungen seien aufgrund der besonderen Umstände in dem Fall erfüllt gewesen:

(i) Mutter- und Tochtergesellschaft hätten denselben Unternehmensgegenstand 
gehabt.

(ii) Die Muttergesellschaft hätte überlegenes Wissen in Bezug auf Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz in der betroffenen Branche gehabt.

(iii) Die Sicherheitseinrichtung bei der Tochtergesellschaft entsprach nicht den not-
wendigen Standards, was die Muttergesellschaft wusste oder hätte wissen müssen.

(iv) Die Muttergesellschaft wusste oder hätte wissen müssen, dass die Tochterge-
sellschaft darauf vertraute, dass sie ihr überlegenes Wissen für den Arbeits-
schutz bei der Tochter einsetzen würde.90

In einigen Publikationen wurde die Entscheidung als wichtiger Schritt zur Stär-
kung des Schutzes der Menschenrechte gegenüber global agierenden Gesellschaf-
ten gewertet.91 Sie ist jedoch durch die spätere Entscheidung Thompson v Redwick92 
eingeschränkt worden.93 Darin lehnte das Gericht in einem ähnlichen Sachverhalt 
die Nähebeziehung (proximity) i.S.d. Caparo-Tests ab. Es entschied, dass allein die 
Tatsache, dass eine Muttergesellschaft den Geschäftsführer (Director) der Tochter-
gesellschaft ernennt, kein Nachweis für die Nähe zwischen beiden Gesellschaften 
darstellt. Vielmehr bedürfe es – wie in Chandler v Cape – der Übereinstimmung der 
wesentlichen Aktivitäten von Mutter- und Tochtergesellschaft sowie des überlegenen 
Wissens der Mutter in Bezug auf die Gefahreneinschätzung.94 Diese Voraussetzungen 
waren nach Auffassung des Court of Appeal in Thompson v Redwick nicht erfüllt.95

Somit besteht nach derzeitigem Stand im englischen Recht keine gesicherte 
Erkenntnis, wie weit die Sorgfaltspflichten der Muttergesellschaft gegenüber 
den Mitarbeitern der Tochtergesellschaft reichen.96 Zu konstatieren ist, dass eine 
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konzerndimensionale Erstreckung von Sorgfaltspflichten der Muttergesellschaft 
dem englischen Recht nicht fremd ist. Eine Verletzung einer so verstandenen Sorg-
faltspflicht wie Chandler v Cape97 führt zumindest in den Konzernkonstellationen 
zu einer direkten Außenhaftung, der sowohl eine ausgleichende als auch eine ver-
haltenssteuernde Funktion zukommt.

Einen innovativen Weg könnte das französische Recht einschlagen. Wie unter 
Abschn. 1.2 ausgeführt, hat der französische Gesetzgeber eine „scharfe“ Deklara-
tionshaftung98 auf Grundlage der deliktischen Generalklausel eingeführt. Sie knüpft 
an die korrekte Aufstellung eines plan de vigilance im Hinblick auf die Einhaltung 
der Menschenrechte durch die Gesellschaft an. Mit der unmittelbaren Regelung 
von Sorgfaltspflichten im Gesetz und dem neu eingeführten Begriff des plan de 
vigilance99 betritt Frankreich rechtspolitisches Neuland. Bemerkenswert ist, dass 
sich der plan de vigilance der Gesellschaft auch auf Subunternehmer und Zulieferer 
erstrecken soll.

Diese Sorgfaltspflichten sind nach Auffassung von Weller/Kaller/Schulz anders als 
die konzerndimensional gedachten Legalitätspflichten des deutschen Rechts nicht als 
gesellschaftsrechtliche Binnenpflichten, sondern als allgemeine Sorgfaltspflichten 
gegenüber jedermann konstruiert.100 Weitergehend als das englische Recht sieht der 
Code de Commerce in seiner neuen Regelung potenziell sogar auch in den Zuliefe-
rerkonstellationen eine direkte Außenhaftung vor, der sowohl eine ausgleichende als 
auch eine verhaltenssteuernde Funktion zukommt. Um die eingangs gestellte Frage 
wieder aufzugreifen: Die Position eines Human Rights Watchdog könnten vor diesem 
Hintergrund zukünftig die französischen Gerichte einnehmen.

6 Zusammenfassung in Thesen

1. Die Haftungstatbestände in Menschenrechtsklagen sind in doppelter Hinsicht zu 
unterscheiden: Juristisch-funktional sind direkte und indirekte Ansprüche des 
Betroffenen entsprechend der Funktionen des Schadensersatzrechtes (Ausgleich 
und/oder Verhaltenssteuerung) zu trennen. In faktisch-phänotypischer Hinsicht 
ist zwischen Rechtsverletzungen durch unabhängige Zulieferer (Kik-Fall) und 
Rechtsverletzungen durch eine ausländische Konzerntochter zu unterscheiden.

2. In den Zuliefererkonstellationen hätte eine direkte Außenhaftung der deutschen 
Muttergesellschaft wegen Organisationsverschuldens (§ 823 Abs. 1 BGB) sowohl 
Ausgleichs- als auch Verhaltenssteuerungsfunktion. Demgegenüber wirkt eine 
mögliche Deklarationshaftung nur mittelbar zum Schutz der außenstehenden 

97 Chandler v. Cape [2012] EWCA (Civ) 525.
98 Proposition de Loi N° 376 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entre-
prises donneuses d’ordre vom 30.3.2015.
99 Grabosch und Scheper (2015), S. 45.
100 Vgl. Weller et al (2016), S. 417 f.
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Dritten und damit allein verhaltenssteuernd. Eine wesentliche Rolle können die 
Maßnahmen zur Sicherung einer sog. Reputational Governance einnehmen. Sie 
entfalten für die Leitungsorgane der deutschen Muttergesellschaften verhaltens-
steuernde Wirkung im Hinblick auf den Schutz der Menschenrechte in Zuliefe-
rer- und Tochtergesellschaften. Denn ein negativer Ruf der Gesellschaft in dieser 
Hinsicht schädigt ihre Geschäftsinteressen nachhaltig.

3. In den Konzern-Konstellationen kommt daneben dem Schadensersatzanspruch 
wegen Verletzung der Compliance-Pflicht durch den Vorstand lediglich eine ver-
haltenssteuernde Wirkung, aber keine Ausgleichsfunktion aus Sicht der Betrof-
fenen zu.

4. Deutsche Gerichte sind für Klagen gegen in Deutschland domizilierende Mut-
tergesellschaften wegen Menschenrechtsverletzungen im Ausland international 
zuständig.

5. Auf Grundlage des geltenden Rechts erscheint es schwierig, über die Schaltstelle 
des Internationalen Privatrechts zur Anwendung deutschen Rechts zu gelangen. 
Dies gilt auch für deliktisch zu qualifizierende Ansprüche.

6. Die Rechtsvergleichung gibt auch bei Menschenrechtsklagen wertvolle Denk-
anstöße. Sowohl das englische als auch das französische Recht zeigen Wege zur 
Haftung inländischer Muttergesellschaften für Menschenrechtsverletzungen im 
Ausland auf. Aufgrund der verabschiedeten Reform des Code de Commerce 
könnten französische Gerichte eine Vorreiterrolle einnehmen.
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